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Gesamtgemeinde
Forstbetriebsleitung Adelsheim
Folge des Klimawandels: Buchen müssen eingeschlagen wer-
den – Teilstück der L 519 zwischen Zimmern und Seckach 
wird gesperrt und Umleitung eingerichtet
Die Forstbetriebsleitung Adelsheim informiert, dass in der Zeit 
vom 21. bis 25. Februar im Bereich des Kinder- und Jugenddorfes 
Klinge Buchen gefällt werden müssen. Hiervon ist ein Teilstück der 
Landstraße 519 und der südliche Teil der Klingenstraße in Seckach 
betroffen. Aus Sicherheitsgründen wird ein Teil der Landstraße 
gesperrt. Der Verkehr wird über Schlierstadt umgeleitet. Mit Behin-
derungen ist zu rechnen.
Ebenso wie Nadelbäume leiden Buchen an Folgen des Klimawan-
dels. Bei Nadelbäumen ist es der Borkenkäfer, der diese befällt und 
sie sehr schnell zum Absterben bringt. Bei Buchen dauert es hin-
gegen etwas länger. Sie leiden unter der Dürre der letzten Jahre, sind 
geschwächt und können sich somit nur schwer gegen schädliche Pil-
ze, Buchenborkenkäfer oder andere Insekten wehren. Da die Buche 
eine dünne Rinde hat, bekommt sie je nach Sonneneinstrahlung ei-
nen Sonnenbrand, das heißt der Buchenstamm, der Jahrzehnte be-
schattet war, wird plötzlich freigestellt und ist der direkten Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt. Der Stamm erhitzt sich, die Rinde stirbt ab, 
trocknet aus und platzt auf. 
Auch wenn das Jahr 2021 nicht so heiß und trocken war wie die drei 
vorangegangenen Jahre, so sind die Folgen des Klimawandels im 
Wald doch für alle präsent. Gerade jetzt, im unbelaubten Zustand, 
sind abgestorbene Äste und Kronenteile bei den älteren Buchen 
deutlich zu erkennen. Das Holz geschädigter Buchen hat an Elastizi-
tät verloren, sodass Äste auch bei Windstille plötzlich abbrechen und 
herabfallen können. Da die Verkehrssicherheit entlang von Bebau-
ung und Straßen oberste Priorität genießt und die Altbuchen im Be-
reich des Kinder- und Jugenddorfes Klinge deutlich geschädigt sind, 
müssen diese nun fachlich korrekt gefällt werden, bevor sie spontan 
auf die Landstraße 519 oder auf die Klingenstraße stürzen und Sach- 
oder schlimmstenfalls Personenschäden nach sich ziehen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie,   
Stand: 14. 2. 2022
Ausstellung von Absonderungsbescheinigungen
Wenn Sie aufgrund einer Coronaerkrankung bzw. als quarantäne-
pflichtige Kontaktperson eine Absonderungsbescheinigung benö-
tigen, dann melden Sie sich bitte direkt telefonisch oder per Mail 
bei Frau Reinhart, Bürgermeisteramt Seckach, Tel.Nr.: 06292/ 
9201-14, E-Mail: Reinhart@Seckach.de. Genesenenbescheinigun-
gen stellt weiterhin das Gesundheitsamt aus. Hier können die Be-
troffenen eine Mail senden an: genesenenbescheinigung@neckar-
odenwald-kreis.de.

Änderung der CoronaVO
Mit Beschluss vom 8. 2. 2022 hat die Landesregierung die Verord-
nung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbrei-

tung des Coronavirus (Corona-Verordnung) erneut geändert. Die 
Änderungen traten tags darauf in Kraft und brachten erste vorsich-
tige Öffnungsschritte. So entfiel die 3G-Regelung im Einzelhan-
del in der Alarmstufe I, es sind wieder mehr ZuschauerInnen bei 
Veranstaltungen zugelassen und die Kontaktdaten müssen in den 
meisten Bereichen nicht mehr erfasst werden. Hier eine detaillierte 
Übersicht über die Änderungen:
–  In der Alarmstufe I entfällt 3G für den Einzelhandel.
–  Bei öffentlichen Veranstaltungen wie Theater-, Opern- und Kon-

zertaufführungen, Filmvorführungen, Stadtführungen und In-
formations-, Betriebs-, Vereins- sowie Sportveranstaltungen und 
Kongresse sind in der Alarmstufe I mehr BesucherInnen zugelas-
sen. Damit setzt Baden-Württemberg einen Beschluss der MPK-
Konferenz um, mit welchem in Deutschland möglichst einheit-
liche Regelungen bei Veranstaltungen erreicht werden sollen. Im 
Detail heißt das:

– o  In geschlossenen Räumen: 2G bei maximal 50 % Auslastung, 
aber nicht mehr als 2.000 ZuschauerInnen oder optional 2G+ 
bei maximal 50 % Auslastung, aber nicht mehr als 4.000 Zu-
schauerInnen.

– o  Im Freien: 2G bei maximal 50 % Auslastung, aber maximal 5.000 
ZuschauerInnen oder optional 2G+ bei maximal 50 % Auslas-
tung, aber nicht mehr als 10.000 ZuschauerInnen.

– o  Weiterhin müssen bei diesen Veranstaltungen bei mehr als 500 
ZuschauerInnen feste Sitz-/ Stehplätze zugewiesen werden. Ma-
ximal zehn Prozent der Plätze dürfen Stehplätze sein.

–  Auch für Volks- und Stadtfeste erhöht sich die zugelassene Zahl 
der BesucherInnen.

– o  50 % Auslastung, aber maximal 5.000 BesucherInnen bei 2G und
– o  50 % Auslastung, aber maximal 10.000 BesucherInnen bei 2G+
–  In folgenden Bereichen müssen keine Kontaktdaten der Besuche-

rInnen/ KundInnen/ Gäste mehr erfasst werden: Veranstaltungen 
wie Theater-, Opern- und Konzertaufführungen, Filmvorführun-
gen, Stadtführungen und Informations-, Betriebs-, Vereins- so-
wie Sportveranstaltungen und Kongresse, Stadt- und Volksfeste, 
Museen, Bibliotheken, Galerien, Gedenkstätten und andere Kul-
tureinrichtungen, bei religiösen Veranstaltungen, Beherbergungs-
betriebe, Gastronomie, externe Gäste in Mensen und Cafeterien, 
Vergnügungsstätten wie Spielhallen, Casinos oder Wettbüros, 
Messen und Ausstellungen, Freizeiteinrichtungen wie Freizeit-
parks, (Spaß-)Bäder, Thermen, Solarien, Zoos, Indoor-Spielplät-
ze, Fitnessstudios, Saunen etc., körpernahe Dienstleistungen, tou-
ristische Verkehre wie Ausflugsschifffahrten, Skilifte, Seilbahnen, 
Busreisen etc., beim Sport in Sportstätten und Sportanlagen, au-
ßerschulische Bildung wie VHS-Kurse, Musik-, Kunst- und Ju-
gendkunstschulen, Bildungsangebote wie berufliche Ausbildung, 
Fahr-, Flug- und Bootsschulen, Sprach- und Integrationskurse, 
Prostitutionsstätten.

–  In vulnerablen Einrichtungen wie Pflegeheimen und Kranken-
häusern sowie in Clubs- und Diskotheken ist die Kontaktdaten-
erhebung aber weiterhin Pflicht.

geänderte CoronaVO und religiöse Veranstaltungen
Mit Schreiben vom 8. 2. 2022 hat das Kultusministerium darüber 
informiert, welche Änderungen sich durch die überarbeitete Coro-
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naVO für Bestattungen und religiöse Veranstaltungen ergeben. Von 
Bedeutung sind vor allem zwei Änderungen:
1.)  eine Datenverarbeitung, also die Erfassung der Kontaktdaten 

von TeilnehmerInnen an Gottesdiensten und Veranstaltungen 
allgemein, ist nicht mehr erforderlich und

2.)  die geplante 3G-Regelung für Gottesdienste, die zum 14. 2. 2022 
hätte wirksam werden sollen, wird vorerst nicht eingeführt.

Religiöse Veranstaltungen können wie bisher entweder gemäß den 
Regelungen des § 13 oder nach den Regelungen über Veranstaltun-
gen allgemein (§ 10) stattfinden, wobei dann die geänderte maxima-
le Teilnehmerzahl zu beachten wäre.

Änderung der CoronaVO Sport und der CoronaVO und  
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
In Folge der Aufhebung der Vorschrift zur Datenverarbeitung zur 
Kontaktpersonennachverfolgung in weiten Teilen des besonderen 
Teils der Corona-Hauptverordnung, wurden auch die CoronaVO 
Sport (§ 2 Abs. 1 und 8 sowie § 6 Abs. 2 „Personalisierung von Ti-
ckets bei Sportveranstaltungen“) und die CoronaVO Musik-, Kunst- 
und Jugendmusikschulen (§ 2 Abs. 2) entsprechend angepasst.

Änderung der CoronaVO Schule
Die CoronaVO Schule wurde am 11. 2. 2022 notverkündet und ist 
mit folgenden Änderungen seit dem 14. 2. 2022 in Kraft:
–  Von der schulischen Testpflicht ausgenommen sind nun alle qua-

rantänebefreiten Personen.
–  Quarantänebefreiten Personen werden zwei Schnelltests pro Wo-

che zur freiwilligen Testung angeboten.
–  Frisch genesene Personen dürfen frühestens 14 Kalendertage nach 

Ende der Absonderung wieder an PCR-Pooltests teilnehmen.
–  Die Auflösung eines positiven PCR-Pools ist nun auch mittels 

Schnelltest eines zugelassenen Leistungserbringers nach der Co-
ronavirus-Testverordnung möglich; sie soll aber vorrangig (in Ab-
hängigkeit von den Laborkapazitäten) weiterhin mittels PCR-Test 
erfolgen.

–  Die Nachtestung nach positivem Test ist nun auch mittels Schnell-
test (unter Beachtung der AbsonderungsVO: 7-Tage-Frist) zuläs-
sig.

–  Bei Auftreten eines Infektionsfalls in der Klasse oder Lerngruppe 
darf der fachpraktische Sportunterricht in den weiterführenden 
und beruflichen Schulen auch in der Halle stattfinden, sofern der 
Mindestabstand von 1,5 Metern sicher eingehalten wird. Das Ab-
standsgebot gilt nicht für die Prüfungsvorbereitung und die Jahr-
gangsstufen der gymnasialen Oberstufe. In den Grundschulen, 
SBBZ GENT und KMENT, Grundschulförderklassen und Schul-
kindergärten dürfen unabhängig vom fachpraktischen Sportun-
terricht in Unterrichtspausen erweiterte Bewegungsangebote im 
Freien gemacht werden.

–  Bei den fachpraktischen Prüfungen im Fach Musik und für die 
hierfür erforderliche Prüfungsvorbereitung sowie für die zur No-
tengebung erforderlichen schulischen Leistungsfeststellungen 
darf auch in den Alarmstufen in geschlossenen Räumen ohne 
Maske gesungen werden.

–  Bei schulischen Veranstaltungen ist keine Datenverarbeitung zum 
Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt 
oder der Ortspolizeibehörde mehr erforderlich.

Änderung der CoronaVO Kita
Auch die geänderte CoronaVO Kita wurde am 11. 2. 2022 notver-
kündet und trat mit folgenden Änderungen am 14. 2. 2022 in Kraft:

–  quarantänebefreite Personen sind von der Testpflicht ausgenom-
men,

–  genesene Kinder nehmen bis zu 14 Kalendertage nach Ende der 
Absonderung ausschließlich an Schnelltests teil,

–  zur Nachtestung nach einem positiven Schnell- oder Selbsttest ge-
nügt nun ein Schnelltest eines Leistungserbringers gem. § 6 Abs.1 
Coronavirus-Testverordnung,

–  positive PCR-Pooltests sollen weiterhin mittels PCR-Test aufge-
löst werden, d.h. sie dürfen ausnahmsweise auch mittels Schnell-
test aufgelöst werden.

Hinweis: Auch bei Veranstaltungen in Kitas und in der Kindertages-
pflege ist keine Datenverarbeitung zum Zwecke der Auskunftsertei-
lung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde 
mehr erforderlich.

Anpassung der CoronaVO Absonderung
Das Land hat zum 14. 2. 2022 auch die Quarantäne- und Isolations-
regelungen für Personal in der kritischen Infrastruktur angepasst. 
So soll verhindert werden, dass aufgrund der steigenden Fallzah-
len wichtige Aufgaben nicht mehr erledigt werden können. Danach 
dürfen Betreiber der Kritischen Infrastrukturen (KRITIS), etwa 
Krankenhäuser und Trinkwasserversorger, absonderungspflichti-
ges Personal zum Zwecke des Arbeitseinsatzes aus der Quarantä-
ne holen, wenn ansonsten die Funktionsfähigkeit ihres Betriebs be-
droht ist. Diese Regeln gelten zunächst für enge Kontaktpersonen 
und haushaltsangehörige Personen von Infizierten, die Schlüssel-
funktionen in den KRITIS-Betrieben wahrnehmen. Sollte sich die 
Personalsituation in den KRITIS-Betrieben weiter verschlechtern, 
könnten die Regeln zukünftig auch auf infizierte Personen ausge-
weitet werden.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie auch weiterhin aufmerksam die 
aktuellen Informationen auf den Homepages des Landes Baden-
Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startsei-
te/), des Landratsamtes (https://www.neckar-odenwald-kreis.de/) 
und der Gemeinde Seckach (https://www.seckach.de/).
Hinweis: am 14. 2. 2022 lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz 
in Baden-Württemberg bei 6,7 und die AIB (Auslastung der Inten-
sivbetten) bei 287. Für die landesweite 7-Tage-Inzidenz teilte das 
Landesgesundheitsamt einen Wert von 1.646,7 mit und für den 
Neckar-Odenwald-Kreis von 1.400,6!

angepasste Teststrategie – PCR-Tests nur noch nach positi-
vem Antigen-Schnelltest
Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen sollen die Testka-
pazitäten noch gezielter eingesetzt werden. Dazu hat das Bundes-
gesundheitsministerium mit Wirkung vom 12. 2. 2022 die Test-Ver-
ordnung geändert. Demnach gilt ab sofort:
–  Der grundsätzliche Anspruch auf einen PCR-Test bleibt zwar be-

stehen. PCR-Tests gibt es aber nur noch nach einem positivem 
Antigen-Schnelltest.

–  Bei der Diagnose und Auswertung der PCR-Tests werden Risi-
kopatienten, Personen in vulnerablen Bereichen (Pflege, Einglie-
derungshilfe, häusliche Pflege) und in medizinischen Bereichen 
(Praxen, Krankenhaus, Pflege, Rettungsdienste) bevorzugt. Auch 
Sie benötigen allerdings einen positiven Antigen-Schnelltest, be-
vor sie den PCR-Test machen können.

–  Eine rote Warnmeldung auf der Corona-Warn-App reicht nicht 
mehr aus, um einen PCR-Test zu bekommen. Der Anspruch muss 
zunächst mit einem Antigentest abgeklärt werden.

–  Für das Freitesten, also das vorzeitige Beenden einer Isolierung 
bzw. Quarantäne, reicht der Antigen-Schnelltest.

– Auch Kinder werden weiterhin Zugang zu PCR-Tests haben.

Öffnungszeiten der Kommunalen Schnelltestzentren
Die Kommunalen Testzentren des DRK-Kreisverbandes Buchen 
bieten an allen sieben Tagen der Woche eine Testmöglichkeit an. 
Hier die Öffnungszeiten der Schnelltestzentren in der näheren Um-
gebung:
RIO-Schnellteststation Adelsheim (vor dem Rathaus): Dienstag und 
Donnerstag von 17–19 Uhr, Sonntag von 10–13 Uhr
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RIO-Schnelltestzentrum Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstra-
ße 14): Montag von 10–13 Uhr, Mittwoch von 16–19 Uhr, Freitag 
von 7–9 Uhr, Samstag und Sonntag von 9–13 Uhr
AZO-Teststation Osterburken (Rosenberger Str. 28): Montag bis 
Freitag von 6–9 Uhr und von 13–15 Uhr
Schnelltest-Zentrum Buchen (DRK KV Buchen, Henry-Dunant- 
Str. 1): Mit Termin können Sie sich bequem in unserem Drive-in 
testen lassen (Einfahrt kommend aus Richtung BGB-Parkplatz). Die 
Teststation im Hof des DRK ist für Fußgänger und Personen ohne 
Termine. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Donnerstag von 7–19 
Uhr, Freitag und Samstag von 7–21 Uhr, Sonntag von 9–16 Uhr.
Schnelltest-Station am Krankenhaus (Buchen, Neckar-Odenwald-
Kliniken): Montag bis Sonntag von 6.30–12.00 Uhr und 14.30–19.00 
Uhr. ACHTUNG: Eine Buchung ist nicht möglich. Hier können Sie 
sich zu den Öffnungszeiten immer ohne Termin testen lassen.
Schnelltest-Station „Sanus Apotheke“ (Buchen, Daimlerstr. 1): 
Montag bis Freitag von 16–19 Uhr, Samstag von 10–19 Uhr
Schnelltest-Station „Markstraße“ (Buchener Markstraße, am Brun-
nen): Montag bis Freitag von 9–12 Uhr
Jede/r Bürger/in kann sich kostenlos auf das Coronavirus testen las-
sen. Alle haben einen Anspruch auf mindestens einen kostenlosen 
Antigen-Schnelltest (PoC-Test) pro Woche – und zwar unabhängig 
vom Impf- oder Genesenenstatus. Sämtliche weiteren Infos finden 
Sie im Internet unter https://schnelltest.drk-kv-buchen.de/online-
terminbuchung.html.

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Das persönliche Erscheinen auf dem Rathaus kommt nur in Frage, 
wenn die Erledigung des Anliegens nicht auf andere Art und Weise 
(per Telefon, Mail oder schriftlich) möglich ist. Außerdem wird für 
den Zutritt ein vorher vereinbarter Termin benötigt. Termine kön-
nen zu den früheren Öffnungszeiten vereinbart werden oder in Ab-
sprache mit der/m jeweiligen Sachbearbeiter/in auch außerhalb. Die 
wichtigsten Durchwahlnummern für die Terminvereinbarung sind:
–  Bürgerbüro (Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Führer-

scheinumtausch): 9201-12,
– Standesamt (Sterbefälle, Geburten): 9201-24,
– Bauamt: 9201-18 oder 19,
– Gemeindekasse: 9201-16.
Das komplette Durchwahlverzeichnis ist in dieser Ausgabe des Mit-
teilungsblattes wieder abgedruckt (Seite 6).
Das Betreten des Rathauses ist für BesucherInnen nur mit Atem-
schutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) erlaubt. Außerdem gilt die 
3G-Regel. Entsprechende Nachweise (geimpft/ genesen/ getes-
tet) müssen vorgezeigt werden. Wer nicht geimpft oder genesen 
ist, muss beim Besuch einen zertifizierten Antigenschnelltest oder 
PCR-Test vorweisen. Der Antigentest darf nicht älter als 24 Stunden 
sein, der PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. BesucherInnen haben 
sich beim Betreten des Rathauses die Hände zu desinfizieren und 
während des gesamten Aufenthalts die bekannten Abstands- und 
Hygieneregeln einzuhalten. Außerdem dürfen Sie keine relevanten 
Symptome haben und nicht mit Erkrankten in Kontakt stehen oder 
aus einem Risikogebiet eingereist sein.

Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren
Angesichts der sehr kritischen Pandemielage bleiben die Besuche der 
Gemeinde Seckach bei ihren Ehe- bzw. Altersjubilaren eingestellt. 
Dies geschieht aus Rücksicht auf unsere älteren Mitbürger und we-
gen des allgemeinen Gebots zur Unterlassung vermeidbarer persön-
licher Kontakte. Aber auch die Vorbildfunktion der Gemeinde spielt 
bei dieser Entscheidung eine wichtige Rolle. Stattdessen werden die 
Glückwünsche und die Ehrengabe weiterhin nachträglich durch ei-
nen Boten überbracht. Leider kann im Moment noch nicht vorher-
gesagt werden, ab wann wieder Besuche möglich sein werden.

Telefonhotlines
Bürgertelefon im Landratsamt: 
Aufgrund zunehmender Fallzahlen bietet das Landratsamt das Bür-
gertelefon zum Corona-Virus bis auf Weiteres auch wieder an Sams-
tagen an. Geschulte MitarbeiterInnen des Landratsamts stehen un-
ter den Telefonnummern 06261/ 84-3333 bzw. 06281/ 5212-3333 
für Fragen rund um das Corona-Virus zur Verfügung. Das Bürger-
telefon ist von Montag bis Freitag von 8–16 Uhr sowie seit dem 5. 2. 
2022 auch samstags von 10–14 Uhr erreichbar.

Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Darü-
ber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger von Montag bis 
Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 0711/ 
904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landesgesund-
heitsamts Baden-Württemberg wenden.
Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Co-
rona Hotline des Bundesgesundheitsministeriums ist unter der Te-
lefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen.

Ein Schachtdeckel klappert? Eine Straßenlaterne ist defekt?
Ihre Hinweise und Anregungen helfen uns!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Gemeindeverwaltung ist 
bei ihrer täglichen Arbeit immer wieder auf ihre Hinweise angewie-
sen; oft werden Störungen der verschiedensten Art nur auf diese Wei-
se bekannt. So merkt beispielsweise der Anlieger meist zuerst, wenn 
irgendwo eine Straßenlampe nicht brennt, ein Schlagloch entstanden 
ist oder ein Straßennamensschild fehlt. Daher sind wir für Anregun-
gen und Vorschläge aus der Bevölkerung sehr dankbar. Es sind bereits 
zahlreiche Feststellungen und Anregungen bei der Gemeindeverwal-
tung eingegangen. Mit dem auf der Rückseite dieses Mitteilungsblat-
tes abgedrucktem Vordruck, geben wir Ihnen weiterhin die Gelegen-
heit uns Ihre Beobachtungen mitzuteilen. Wir werden uns bemühen, 
die festgestellten Mängel sobald als möglich zu beseitigen. Aber na-
türlich kann nicht jeder gemeldete Fehler sofort beseitigt werden; so 
kann z. B. nicht wegen jeder einzelnen defekten Straßenlampe ein Un-
ternehmen beauftragt werden. Vielmehr werden solche Hinweise aus 
Kostengründen gesammelt abgearbeitet oder – je nach Problem – erst 
im Rahmen anstehender größerer Baumaßnahmen oder zur passen-
den Jahreszeit behoben. Teilen Sie uns also Ihre Beobachtungen und 
Feststellungen weiterhin mit.
Aus gegebenem Anlass weist die Gemeindeverwaltung Seckach 
daraufhin, dass nur diejenigen Hinweise /Tipps für die Gemein-
deverwaltung bearbeitet werden können, die mit Name und An-
schrift des Absenders versehen sind. Anonyme Hinweise werden 
von der Gemeindeverwaltung nicht bearbeitet! 

Wir danken für Ihre Unterstützung! Mit freundlichen Grüßen
Ihr Thomas Ludwig, Bürgermeister 

und das Team der Gemeindeverwaltung Seckach

Amtlicher Teil
Technischer Ausschuss
Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses findet 
am Montag, den 21. 2. 2022, um 19.00 Uhr im Großen Sitzungs-
saal des Rathauses Seckach statt. Hinweise:
•  Alle SitzungsteilnehmerInnen sind aufgefordert, die geltenden Ab-

stands- und Hygieneregeln aufgrund der Corona-Pandemie einzu-
halten. Es gilt die 3-G-Regel. Für die Erfüllung aller hygienischen 
Standards hat die Gemeinde Sorge getragen.

•  Für BesucherInnen gilt kraft Gesetz die 3-G-Regel und die Mas-
kenpflicht auch am Platz. Nichtimmunisierte BesucherInnen benö-
tigen also ein aktuelles negatives Antigen- oder PCR-Ergebnis. Die 
Zugangsvoraussetzungen werden am Eingang kontrolliert. Im Sit-
zungsgebäude besteht für alle BesucherInnen die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Maske bzw. Atemschutz der Standards FFP2 
oder KN95/N95. Die Abstandsregeln sind einzuhalten; beim Betre-
ten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren. 

Tagesordnung:
1. Bauvorlagen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren
1.1  Neubau eines Einfamilien-Wohnhauses mit Doppelgarage  

Flst.Nr. 194, Gemarkung Zimmern
1.2  Anbau an bestehendes Wohnhaus  

Flst.Nr. 151, Gemarkung Großeicholzheim
2. Verschiedenes
Die gesamte Bevölkerung ist hierzu recht herzlich eingeladen.

Ludwig, Bürgermeister
Hinweis: Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschus-
ses ist am Montag, den 21. 3. 2022, vorgesehen. Die hierfür späteste 
Abgabe eines Bauantrags im Rathaus ist damit bis zum Donnerstag, 
den 10. 3. 2022, möglich.

https://goo.gl/maps/waRv2NNWjv5mUDsf8
https://goo.gl/maps/waRv2NNWjv5mUDsf8
https://goo.gl/maps/NLz12gWC1eKw85859
https://goo.gl/maps/js7spCQJXU8m9KzF9
https://goo.gl/maps/js7spCQJXU8m9KzF9
https://goo.gl/maps/kYnWjHbqqdsj3z9TA
https://goo.gl/maps/kYnWjHbqqdsj3z9TA
https://goo.gl/maps/nWLvXLYuZgcLfN969
https://goo.gl/maps/nWLvXLYuZgcLfN969
https://schnelltest.drk-kv-buchen.de/online-terminbuchung.html
https://schnelltest.drk-kv-buchen.de/online-terminbuchung.html
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Hinweise / Tipps für die Gemeindeverwaltung

An die Gemeindeverwaltung Seckach, Tel. Nr.  06292 / 9201-0
Bahnhofstr. 30, 74743 Seckach Fax. Nr. 06292 / 9201-22
 E-Mail info@seckach.de 

--------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
(Name und Anschrift des Absenders) (Tel.- oder Fax.Nr. bzw. E-Mail-Adresse)

Bitte beachten: Anonyme Hinweise werden von der Gemeindeverwaltung nicht bearbeitet!

Ich habe folgendes festgestellt:

 Feststellung Genaue Ortsangabe (ggf. Straße und Haus-Nr.)

 Straßenbeleuchtung defekt

 Schachtdeckel zu hoch / zu tief /   
 ist schadhaft / klappert

 Straßenschäden / Schlaglöcher

 Spielplatz /Geräte / defekt / zerstört

 Straßennamensschild / Verkehrsschilder   
 verdeckt / fehlt / schadhaft

 Wilde Müllablagerung auf Gemeindegebiet  
 (wenn möglich Verursacher und Zeitpunkt nennen)

 Vandalismus / Sachbeschädigung  
 (wenn möglich Verursacher und Zeitpunkt nennen)

 Sonstige Feststellungen und Anregungen:

Die Gemeindeverwaltung wird den Absender über den Stand der Erledigung informieren!
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Schulnachrichten
Werkrealschule Schefflenztalschule

Berufsorientierung im Fokus: Leben und Lernen an der 
Schefflenztalschule
Als Eltern eines Kindes, das derzeit die vierte Klasse der Grund-
schule besucht, stehen Sie aktuell vor der verantwortungsvollen 
Entscheidung, einen geeigneten Bildungsweg und damit verbun-
den eine Schule für Ihr Kind zu finden, die ein passendes Bildungs-
angebot bereithält. Die Schefflenztalschule bietet den Kindern und 
Jugendlichen in einem neun- oder zehnjährigen Bildungsgang die 
Möglichkeit, einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss, den 
Hauptschulabschluss oder in einem weiteren Schuljahr mit dem 
Werkrealschulabschluss einen mittleren Bildungsabschluss, der 
dem Realschulabschluss gleichgestellt ist, zu erlangen. Neben der 
reinen Lernumgebung muss Schule immer auch als Lebensraum be-
trachtet werden, in dem Kinder und Jugendliche einen Großteil ih-
rer Zeit verbringen. 
Die Schefflenztalschule ist als Ganztagesschule organisiert und bie-
tet einen rhythmisierten Tagesablauf. In der Mensa wird täglich Es-
sen frisch zubereitet, es wird Wert auf hohe Qualität zu fairen Prei-
sen gelegt. Das Lernen an der Werkrealschule zeichnet sich bereits 
ab Klasse fünf durch die konsequente Förderung lebensnaher Fä-
higkeiten und Fertigkeiten aus, die auf einen nahtlosen Übergang in 
eine Berufsausbildung abzielen. 
Die Schefflenztalschule bietet, auf die Grundschule aufbauend, mit 
ihren drei Standorten eine direkte Anbindung an Kooperationspart-
ner aus der unmittelbaren Umgebung. 
Erste Erfahrungen mit der Arbeitswelt sammeln die Schülerinnen 
und Schüler bereits bei Betriebserkundungen in den Klassenstufen 
5 und 6, beispielsweise am Arbeitsplatz eines Elternteils. Im sieben-
ten Schuljahr folgt das obligatorische Sozialpraktikum, insbesonde-
re zur Stärkung fächerübergreifender Schlüsselqualifikationen, wie 
etwa der Sozialkompetenz. In Klassenstufe 8 absolvieren die Schü-
lerinnen und Schüler ein zweiwöchiges Betriebspraktikum, jeweils 
eine Woche in einem anderen Beruf bzw. Betrieb ihrer Wahl. Dabei 
erfreuen sich die von unseren Ausbildungspartnern angebotenen 
Praktikumsplätze stets großer Beliebtheit. 
Auf diese positiven Erfahrungen aufbauend, bieten wir in den Klas-
sen 9 und 10 jeweils ein weiteres einwöchiges Praktikum an. Die-
ses soll den Übergang in einen Ausbildungsberuf anbahnen. Die Er-
fahrung der letzten Jahre zeigt, dass auf diesem Weg bereits einige 
Ausbildungsverträge direkt aus dem Schülerpraktikum heraus ab-
geschlossen wurden.
Die Schefflenztalschule bietet in Zusammenarbeit mit außerschuli-
schen Partnern Bewerbertrainings für die Schülerinnen und Schü-
ler an, in denen Bewerbungsunterlagen erstellt und überarbeitet 
werden, hinzu kommt das praktische Üben in simulierten Vorstel-
lungsgesprächen. 
Praxisnähe schafft auch das Projekt „KooBo“, hier kooperieren wir 
mit der Gewerbeschule und der Augusta-Bender-Schule Mosbach. 
In einer Praxiswoche arbeiten Werkrealschüler aus Klasse 8 in den 
Fachräumen der beruflichen Schulen. Sie treten mit Auszubilden-
den in direkten Kontakt und gewinnen Einblicke in die Anforde-
rungen einer dualen Ausbildung.
Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Bundesagentur für 
Arbeit in Informationsveranstaltungen und Beratungsgesprächen 
vor Ort in der Schule beim Übergang von der Schule in den Beruf 
begleitet.
Derzeit nehmen wir als eine von landesweit rund 60 Schulen mit 
den fünften Klassen an den Schulstandorten Billigheim und Seckach 
am Pilotprojekt „Die Textprofis“ teil. Ziel ist die Stärkung der Basis-
kompetenzen im Lesen und Schreiben. Durch passende Materiali-
en sollen neben den sprachlichen Fähigkeiten auch Motivation und 
Durchhaltevermögen der Kinder gefördert werden. 

VHS Buchen, Außenstelle Seckach 
VHS-Pilateskurse in Seckach 
Die VHS-Außenstelle in Seckach bietet ab Donnerstag, den 10. 3. 
2022, wieder Pilateskurse an. Anhand praktischer Übungen werden 
die Grundlagen und Prinzipien des Pilates-Trainings entwickelt. Ein 

Zitat von Joseph Pilates lautet: „Nach 10 Stunden fühlen Sie sich 
besser, nach 20 Stunden sehen Sie besser aus und nach 30 Stunden 
haben Sie einen neuen Körper“. Die Übungsleitung gibt Hilfestel-
lung, um Mobilisation, Kräftigung, Beweglichkeit und Entspan-
nung gezielt zu trainieren. Das Ganzkörpertraining nach Joseph 
Pilates kombiniert Atemtechnik, Kraftübungen, Koordination und 
Beweglichkeit. Im Zentrum steht die Körpermitte aus der die Kraft 
für alle Übungen geholt wird. Der Kurs kann die Körperwahrneh-
mung verbessern und die physischen Ressourcen für den (Berufs-)
Alltag stärken. Alle Kurse starten am 10. 3. 2022 und finden unter 
Leitung von Doris Kohler, Übungsleiterin Prävention, im Dorfge-
meinschaftshaus Zimmern statt. 
C237 Seckach    Pilates für Anfänger 
Donnerstag, 10. 3. 2022 bis 7. 4. 2022, 17.55–18.55 Uhr, 5 Termine
Schrittweise erlernen Sie die Pilatesgrundlagen unter Berücksichti-
gung der acht Grundprinzipien und erhalten erste Eindrücke vom 
effektiven Training, das Ihren Körper verändern kann.
C238 Seckach    Pilates I
Donnerstag, 10. 3. 2022 bis 12. 5. 2022, 19.00–20.00 Uhr, 10 Termine
Für Interessierte, die bereits Grundkenntnisse in Pilates haben.
C239 Seckach    Pilates II
Donnerstag, 10. 3. 2022 bis 12. 5. 2022, 20.05–21.05 Uhr, 10 Termine
Für Fortgeschrittene mit mindestens einem Jahr Pilateserfahrung.
Bitte zu allen Kursen mitbringen: bequeme Kleidung, Gymnastik-
matte, Handtuch. Anmeldung ab sofort entweder im Internet un-
ter www.vhs-buchen.de, per mail (info@vhs-buchen.de) oder unter 
Tel.: 06281-557930 möglich.

Altersjubilare
21. 2. Roswita Hockwin Großeicholzheim 75 Jahre
22. 2. Theresia Neuhold Großeicholzheim 70 Jahre
24. 2. German Bischoff Seckach 85 Jahre

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Notfalldienste
Ärztlicher Notfalldienst
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Neckar-Odenwald-Kreis
Rettungsdienst: 112112 
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Mosbach (Allgemeiner Notfalldienst) 
Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Mo., Di., Fr. 19.00–22.00 Uhr, Mi. 13.00–22.00 Uhr
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Buchen (Allgemeiner Notfalldienst) 
Dr. Konrad-Adenauer-Str. 37 , 74722 Buchen 
Sa., So., Feiertag 8.00–22.00 Uhr
Kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Informationen zu Öffnungszeigen und Anschrift der jeweiligen 
Notfallpraxis finden Sie unter https://www.kvbawue.de/buerger/ 
notfallpraxen/

Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de

Bereitschaftsdienst der Sozialstation
Kirchliche Sozialstation Adelsheim-Osterburken
 Unverbindliche Beratung  und  Information  sowie  Pflegebera- 
 tungsbesuche

http://www.vhs-buchen.de
mailto:info@vhs-buchen.de%20
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 Qualifizierte liebevolle Pflege und medizinische Versorgung
 Begleitung von Schwerkranken, Sterbenden u. ihren Angehöri- 
 gen (Hospiz)
 Vermittlung von Pflegehilfsmitteln,  Mahlzeiten,  Hausnotruf u. 
 Familienpflege
 Hauswirtschaftliche Versorgung
 Rufbereitschaft
 Bereitschaftsdienst am Wochenende Tel.: 06291/64190

Zahnärztlicher Notfalldienst
19.–21. 2. 2022     Dr. T. Häußler, Dr. C. Häußler, Prof.-Schumacher-

Str. 2/8, 74706 Osterburken, Tel. 06291/1200
Der Zahnarzt ist samstags, sonntags und feiertags in der Zeit von 
10.00 Uhr – 12.00 Uhr in der Praxis anwesend – in dringenden 

Fällen auch außerhalb der Sprechstunden telefonisch erreichbar. 
Bitte UNBEDINGT vorher anmelden!!!
Zahnärztlicher Notfalldienst jetzt auch Online. Unter der Internet-
adresse www.zahn-forum.de/karlsruhe.html hat die KZV Karlsru-
he die Notdienstplanung jetzt auch ins Netz gestellt, so dass diese 
Daten jetzt jederzeit abrufbar sind.

Apotheken Notdienst
–  Samstag, 19. 2. 2022:  

Bauland-Apotheke Sindolsheim, Tel.: 06295/2 12, Bofsheimer  
Str. 11, 74749 Rosenberg (Sindolsheim) 

–  Sonntag, 20. 2. 2022:  
Apotheke am Musterplatz, Tel.: 06281/45 48, Wilhelmstr. 25, 
74722 Buchen, Odenwald 

Durchwahlverzeichnis und Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Anschrift:  Bürgermeisteramt Seckach, Bahnhofstr. 30, 74743 Seckach
  Tel: 06292/ 9201-0                  Fax: 06292/ 9201-22
  E-Mail: info@seckach.de       Internet: www.seckach.de

 Amt Name Tel.Nr. E-Mail Adresse Zimmer
Bürgermeister Herr Ludwig 9201-11 Ludwig@seckach.de 501
Haupt- und Personalamt Frau Kohler 9201-13 Kohler@seckach.de 503
Vorzimmer Bürgermeister, Ordnungsamt,   
Paten- und Partnerschaften Frau S. Weber 9201-10 s.weber@seckach.de 502
Bürgerbüro, Mitteilungsblatt,   
Rentenangelegenheiten Frau Markheiser 9201-12 Markheiser@seckach.de 101
Bürgerbüro, Lokale Agenda Frau Bronner 9201-12 Bronner@seckach.de 101
Standesamt Frau C. Weber 9201-24 Weber@seckach.de 301
Gewerbeamt/Bestattungswesen/   
Gemeindehallen/Vereine Frau Reinhart 9201-14 Reinhart@seckach.de 302
Bauamt Herr Bangert 9201-15 Bangert@seckach.de 402
Bauamt Frau Schmitt 9201-19 Schmitt@seckach.de 401
Rechnungsamt Herr Kordmann 9201-18 Kordmann@seckach.de 408
Steuern, Beiträge, Liegenschaften Frau Röderer 9201-26 Roederer@seckach.de 407
Gemeindekasse Frau Keller 9201-16 Keller@seckach.de 409
Wasser-, Abwassergebühren,    
Kindergartengebühren  Frau Ganske 9201-27 Ganske@seckach.de 409
    
Forstrevier Seckach Herr Walzel 06292/1296 Armin.Walzel@neckar-odenwald-kreis.de

Gemeindebauhof Herr Serr 0175/9732885 Serr@seckach.de

Gemeindekindergarten   
Großeicholzheim Herr Zinnecker 06293/359 kigagrosseicholzheim@t-online.de

Grundschule Großeicholzheim Frau Herold-Schmidt 06293/8162 poststelle@04139464.schule.bwl.de

Hallenbad Seckach  06292/423  
    
Seckachtalschule Frau Hampe oder
 Sekretärin Frau Zytke 06292/1642 poststelle@04139452.schule.bwl.de

Wasserversorgung Bauland  06291/415554 WVBGmbH@gmx.de

Zweckverband „Hochwasserschutz  Einzugsbereich Seckach-Kirnau“
 Herr Kettemann 9201-50 Kettemann@seckach.de 303
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–  Montag, 21. 2. 2022:  
Bauland-Apotheke Adelsheim, Tel.: 06291 - 6 21 30, Marktstr. 5 
A, 74740 Adelsheim 

–  Dienstag, 22. 2. 2022:  
Sonnen-Apotheke Buchen, Tel.: 06281/56 00 22, Brucknerstr. 13, 
74722 Buchen, Odenwald 

–  Mittwoch, 23. 2. 2022:  
Kastell-Apotheke Osterburken, Tel.: 06291/6 80 07, Prof.-Schu-
macher-Str. 2/8, 74706 Osterburken 

–  Donnerstag, 24. 2. 2022:  
Quellen-Apotheke Hettingen, Tel.: 06281/38 86, Morrestr. 31, 
74722 Buchen, Odenwald (Hettingen) 

–  Freitag, 25. 2. 2022:  
Apotheke am Schloss Ravenstein, Tel.: 06297/9 50 55, Zedern-
weg 3, 74747 Ravenstein (Merchingen)

Der Notdienst beginnt jeweils morgens um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Morgen um 8.30 Uhr. Der Notdienstplan kann auch im 
Internet nachgesehen werden unter: www.lak-bw.notdienst-por-
tal.de. Dort werden fünf Apotheken, die an diesem Tag Dienst ha-
ben angezeigt, also auch Apotheken aus den Nachbardienstkreisen. 
Weitere Infos sind auch unter www.aponet.de erhältlich. Die dienst-
habenden Apotheken können auch unter folgender Nummer 0800  
00 22 8 33 kostenlos telefonisch erfragt werden, bzw. von jedem 
Handy ohne Vorwahl unter der Nr. 22 8 33 (max. 69 ct/Min/SMS) 
abgefragt werden.

Gasstörung
Stadtwerke Buchen, Störungsdienst Tag und Nacht: Tel.: 06281/51051

Stromversorgung EnBW 
Störungsdienst 0800 362 9477

Störungen an der Wasserversorgung
Bei Störungen an der Wasserversorgung Tel.: 06291/415554

Notrufnummer der Telefonseelsorge
0800-1110111 – bundesweit-gebührenfrei

Der Schornsteinfeger informiert
Ab Dienstag, den 22. 2. 2022, wird im Ortsteil Großeicholzheim mit 
der Schornsteinreinigung von folgenden Straßen begonnen, Scheff-
lenzerstr. + Röhrigstr. + Am Lenzengarten + Gartenweg + Postweg 
+ Am Rank + Anselm v. Eicholzheimstr. + Grabenweg +  Bann-
holzstr. + Am Winterbaum.
Dies ist nur ein informativer Hinweis. Genaue Reinigungstermine 
werden bei Nichtanwesenheit durch Zettelanhang bekannt gegeben 
bzw. können telefonisch abgesprochen werden.

Matthias Weber, Schornsteinfegermeister 
Ortsstr. 53, 

74847 Obrigheim-Asbach
Tel.  06262/915006; 
Fax: 06262/915007

Kirchliche Nachrichten
Katholische Gottesdienste
Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach
Unsere Gottesdienste:
Fr., 18. 2., Freitag der 6. Woche im Jahreskreis.
14.30 Uhr Seckach: Ewige Anbetung
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier
Sa., 19. 2., Samstag der 6. Woche im Jahreskreis.
18.30 Uhr Klinge: Eucharistiefeier am Vorabend
So., 20. 2. – 7. SONNTAG IM JAHRESKREIS
  9.00 Uhr Zimmern: Eucharistiefeier, Kollekte zur Kirchenheizung

10.00 Uhr Seckach: Rosenkranz für den Frieden
10.30 Uhr Großeicholzheim: Wort-Gottes-Feier
10.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier
17.30 Uhr Seckach: Vesper, anschl. Barmherzigkeitsrosenkranz
Mo., 21. 2., Montag der 7. Woche im Jahreskreis.
18.30 Uhr Seckach: Wort-Gottes-Feier mit eucharistischer Anbe-

tung
Do., 24. 2., HEILIGER MATTHIAS, Apostel 
18.00 Uhr Großeicholzheim: Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Großeicholzheim: Eucharistiefeier
Fr., 25. 2., Freitag der 7. Woche im Jahreskreis
18.30 Uhr Seckach: Eucharistiefeier

Gemeinsames
Gottesdienste ohne 3G und ohne Kontaktnachverfolgung! 
Bitte beachten Sie: Leider konnten die Ankündigungen in der Ta-
gespresse und in den Ortsblättern im Hinblick auf die Durchfüh-
rung von 3G-Gottesdiensten redaktionell nicht mehr rückgängig 
gemacht werden, sie sind jedoch nicht mehr aktuell. Die Landesre-
gierung von Baden-Württemberg hat zwischenzeitlich mit der am 8. 
Februar 2022 veröffentlichten neuerlichen Anpassung der Corona-
Verordnung „vorsichtige Öffnungsschritte“ verfügt. Diese sind seit 
9. Februar 2022 in Kraft getreten. 
Für das Erzbistum Freiburg bedeutet das, dass die ursprünglich ab 
dem 14. Februar angekündigte 3G-Regelung auch für Gottesdienste 
in den Alarmstufen zurückgestellt wurde, also bis auf weiteres nicht 
in Kraft tritt. Auch die Verpflichtung zur Datenverarbeitung/ Kon-
taktnachverfolgung seit dem 9. Februar 2022 entfällt, sowohl für 
Gottesdienste als auch für andere Veranstaltungen. Hygienekonzep-
te und Abstandsregeln, Maskenpflicht (FFP2 in den Alarmstufen) 
sind weiterhin einzuhalten. 

Krankenkommunion:
Gelegenheit zum Empfang ist nach Absprache möglich. Wer einen 
Besuch wünscht, möge sich im Pfarrbüro Seckach, Tel. 06292/95056 
oder 
in Seckach bei Diakon Matthias Nasellu, Tel. 06261/670473, 
in Großeicholzheim bei Waltraud Roos, Tel.: 06293/8686 und 
in Zimmern bei Bernhard Grimm, Tel. 06291/7331 melden.

Öffnungszeit des Pfarrbüros Osterburken an Fasching:
Am 28. 2. u. 1. 3. ist nur das Pfarrbüro in Osterburken jeweils von 
9.00–11.00 Uhr geöffnet.

Beichtgelegenheit in der Seelsorgeeinheit:
Ab dem 19. Februar wird zukünftig an jedem Samstag in Osterbur-
ken ab 15.00 Uhr Beichtgelegenheit mit Pfarrer Kuhn bestehen. 

Erstkommunionvorbereitung 2022
Erstbeichte:
19. 2. 2022 ab 10.00 Uhr in Seckach mit Pfr. Kuhn und Pater Lukas
Die Kinder werden dazu in zwei Gruppen eingeteilt. Klasse 3: 10.00 
Uhr und Klasse 4: 10.30 Uhr.
Die gemeinsamen Familiengottesdienste während der Kommuni-
onvorbereitung  können aufgrund der Pandemiesituation im Mo-
ment leider nicht stattfinden. Die Familien sind herzlich eingeladen, 
die Gemeindegottesdienste mitzufeiern, damit die Kinder mit dem 
Kirchenraum und dem Ablauf der Messe vertraut werden können!

Firmeröffnungsgottesdienste 
Zwei Eröffnungsgottesdienste in der Kirche St. Kilian in Osterbur-
ken markierten den Startpunkt der diesjährigen Firmvorbereitung 
in der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach. Zu Be-
ginn der Eucharistiefeier stellte sich das Firmteam den Jugendlichen 
und ihren Eltern vor. Pater Lukas betonte in seiner Predigt, dass 
Gott jede und jeden mit Talenten beschenkt hat. Es ist und bleibt 
eine Herausforderung, diese Talente zu entdecken und zu nutzen. 
Der Heilige Geist sei der gemeinsame Nenner aller Mitfeiernden. 
Insgesamt meldeten sich bisher 71 Jugendliche zur Firmvorberei-
tung an. Der nächste Gottesdienst findet am Dienstag, 22. Februar 
2022, um 19.00 Uhr in der Kirche St. Kilian in Osterburken statt. 

http://www.lak-bw.notdienst-portal.de
http://www.lak-bw.notdienst-portal.de
http://www.aponet.de
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Sternsingeraktion 2022
Wieder hat ein Jahr begonnen und wieder war es leider nicht mög-
lich, die Sternsingeraktion in gewohnter Weise durchzuführen. Für 
alle Beteiligten war es ein anderer Aufwand und mit viel Fantasie 
und vielen Ideen wurde zugunsten der Kinder in aller Welt die Ak-
tion unter Coronabedingungen durchgeführt. Auf diesem Weg ein 
ganz herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, an die Sternsinger 
und allen, die für die Sternsingeraktion gespendet haben!
Der Erlös steht leider noch nicht fest, da viele Spenden auch direkt 
eingezahlt wurden. Den Spendenbetrag werden wir noch nachrei-
chen.

Seckach, St. Sebastian
Unsere Orgel erstrahlt in neuem Glanz
Wie Sie sicherlich bemerkt haben, wurde an unserer Orgel in den 
letzten Monaten emsig gearbeitet. Nachdem die Orgel seit der Kir-
chenrenovation in Betrieb ist, war es jetzt an der Zeit für eine Ge-
neralüberholung. Außerdem hatte sich Schimmel gebildet, welcher 
beseitigt werden musste. Wir freuen uns sehr, dass die Orgel jetzt 
wieder zur Ehre Gottes und zu unserer Freude erklingen kann. Für 
die anfallenden Arbeiten entstehen uns Kosten in Höhe von rund 
Euro 30.000, welche größtenteils von der Pfarrei zu finanzieren sind.
Wir haben daher in der Eucharistiefeier am Sonntag, 27. 2., eine 
Kollekte für die Orgelrenovation angesetzt und danken jetzt schon 
ganz herzlich für alle Gaben. Natürlich können Sie eine Spende zu-
gunsten der Orgelrenovation auch auf das Konto der röm. kath. Kir-
chengemeinde Adelsheim-Osterburken-Seckach, IBAN DE26 6745 
0048 0004 0099 99 mit dem Verwendungszweck: „Orgelrenovation 
Seckach“ überweisen. Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbe-
scheinigung.“ 

Evangelische Gottesdienste
Seckach
Sonntag, 20. 2. 2022 – Sexagesimae
11.00 Uhr  Gottesdienst in Seckach

Großeicholzheim
Sonntag, 20. 2. – Sexagesimae
  9.00 Uhr Gottesdienst Rittersbach (Pfr. Ingolf Stromberger)
10.30 Uhr Gottesdienst Großeicholzheim (Pfr. Ingolf Stromberger)
Dienstag, 22. 2.
18.30 Uhr Teenkreis C.O.T. Pfarrhaus Großeicholzheim
19.00 Uhr Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim
Mittwoch, 23. 2.
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht Kirche Großeicholzheim
20.00 Uhr Bibel im Gespräch Kirche Großeicholzheim
 Thema: „Mit vollem Einsatz“ (Präd. Martin Lorch)

Gottesdienste weiterhin ohne Zugangsbeschränkung
Entgegen der Ankündigung aus der vergangenen Woche hat die 
Landesregierung nun beschlossen, dass Gottesdienste auch weiter-
hin ohne Zugangsbeschränkung gefeiert werden können. Die ur-
sprünglich geplante 3G-Regelung tritt somit nicht in Kraft. Die Ab-
standregelungen und die Maskenpflicht bleiben bestehen. Als neue 
Regelung wurde erlassen, dass künftig bei Gottesdiensten und Ge-
meindeveranstaltungen keine Teilnehmendenlisten mehr erstellt 
werden müssen. 

Vereinsnachrichten
Verein „Großeicholzheim und seine Geschichte“

Bericht über die Buchvorstellung
Günter Schmitt-Haber bedauert als 1. Vorsitzender des Vereins 
„Großeicholzheim und seine Geschichte“ (GusG), dass sein Verein, 
wie viele andere auch, so drastisch unter Corona zu leiden hat. „Die 
letzte Museumsöffnung war im März 2020. Für 2021 waren diver-
se Aktivitäten geplant, mit denen der in Großeicholzheim geborene 
und wohnhafte Künstler Jakob Fehr geehrt werden sollte. Fast alles 

musste gecancelt werden, bis auf das Buch, welches einen speziel-
len Einblick in sein Lebenswerk gibt.“ Die Urenkelinnen von Jakob 
Fehr, Ramona Trunk und Carmen Striehl, hatten sich zusammen 
mit dem 2. Vorsitzenden des GusG, Richard Weber, an die Arbeit 
gemacht und in rund acht Monaten ein Buch über das Wirken des 
Künstlers zusammengestellt, in dem auf 66 Seiten über 40 Wer-
ke aus dessen Skizzenbuch in einer ansehnlichen Form dargestellt 
sind. Unter dem Titel „zum 200. Geburtstag – Jakob Fehr, Litho-
graph und Lichtbildner“ ist so im Homeoffice ein tolles Werk mit 
seinen zauberhaften Exponaten entstanden, das nun der Öffentlich-
keit übergeben wurde.
Zu erwähnen ist noch, dass Jakob Fehr vom 15. September 1821 bis 
1. Januar 1900 gelebt und in Großeicholzheim gewirkt hat. Er war 
Betreiber der ersten Lithographie-Anstalt der Region. Sein Sohn Ju-
lius Fehr hatte sich als Künstler einen noch bekannteren Namen er-
arbeitet, starb aber im gleichen Jahr wie der Vater. Erwerben kann 
man das Buch während der Pandemie beim 1. Vorsitzenden Gün-
ter Schmitt-Haber, Tel. 06293/ 1773, oder auch gerne per Mail über 
die Homepage des Vereins zum Preis von 18,21 € als Erinnerung an 
das Geburtsjahr des Künstlers. Als Zugabe erhält jeder Käufer eine 
von ihm hergestellte Postkarte, ältere dürfte es kaum geben. Der-
zeit nutzt der Verein den Museums-Lockdown zur Neugestaltung 
der Museumsräumlichkeiten, damit sich das Museum am Wasser-
schloss in neuem, noch attraktiverem Gewand präsentieren kann, 
wenn der Verein die monatlichen Öffnungen hoffentlich ab Mai 
wieder starten kann.

Freude bei der Buchvorstellung (v.l.): Richard Weber, Carmen Striehl, 
Günter Schmitt-Haber, Schriftführer Kurt Kegelmann, Ramona Trunk

FC Zimmern
Der FC Zimmern startete Ende Januar in die Vorbereitungsphase 
für die Rückrunde, welche am 6. 3. 2022 um 15.00 Uhr gegen die 
TSV Mudau 2 / Schlossau 2 beginnt. Um gut in die Saison zu star-
ten, findet am Samstag, 19. 2. 2022, im Rahmen des Trainingswo-
chenendes ein Freundschaftsspiel gegen den SV Schlierstadt statt. 
Spielbeginn ist um 16.00 Uhr in Zimmern. Die Spieler freuen sich 
auf eine zahlreiche Unterstützung. Bitte die aktuellen Hygieneregeln 
beachten.

Sonstiges
Kath. Öffentliche Bücherei Seckach
Die Bücherei ist jeweils dienstags von 17.00–18.00 Uhr und sams-
tags von 10.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie die Zu-
gangsregelungen: (gemäß Corona-Landesverordnung):
•  Zugang nur mit Mund-Nase-Bedeckung in Form einer FFP2-Mas-

ke möglich
• Bitte Abstand von 1,5 einhalten
•  Impf- oder Genesenennachweis ist vorzulegen (wenn nicht be-

kannt mit Personalausweis)
•  Wenn die letzte Impfung oder Genesung mehr als drei Monate zu-

rückliegt, muss zudem ein tagesaktueller (nicht älter als 24 Stun-
den) Corona-Test vorgewiesen werden (2plus-Regelung).
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•  Ausgenommen sind Kinder bis einschließlich sieben Jahre, die 
noch nicht eingeschult sind. Vollständig geimpfte Kinder und Ju-
gendliche bis einschließlich 17 Jahre brauchen keinen Test, auch 
wenn die Impfung länger als drei Monate zurückliegt.

•  Personen, die lediglich Medien zurückgeben, brauchen keinen 
Testnachweis. Die Medien dann bitte auf dem weißen Tischchen 
vor der Bücherei – nur während der Ausleihzeit ablegen. 

Das Büchereiteam

LandFrauen Ortsverein Schefflenztal
Am 23. Februar 2022 treffen wir uns um 18.00 Uhr in der Badgast-
stätte in Unterschefflenz. Ideen zur Jahresplanung 2022 sind will-
kommen. Herzlich willkommen sind auch Gäste, die sich mit Ideen 
in die LandFrauenarbeit einbringen möchten.

Das Vorstandsteam

Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung
Nach wie vor steigt die bundesweite Inzidenz unentwegt an und die 
Ämter melden mehr Neuinfektionen als nie zuvor in der Pandemie. 
Auch wenn die Virusvariante Omikron etwas mildere Krankheits-
verläufe zu verursachen scheint, gilt es, weiterhin vorsichtig zu sein 
und alle nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren. Dies bedeutet, 
dass der Betreuungsverein NOK e.V. vorerst keine öffentlichen Ver-
anstaltungen zu den wichtigen Themen Vorsorgevollmacht, Betreu-
ungs- und Patientenverfügung mehr durchführen kann.
Falls Sie sich dennoch dazu entschlossen haben, eine Vorsorgevoll-
macht oder Patientenverfügung zu erstellen, können Sie sich gerne an 
die Mitarbeiterinnen des Betreuungsvereins wenden. Es besteht die 
Möglichkeit, hier Informationsmaterial sowie Formulare für eine Vor-
sorgevollmacht oder Patientenverfügung zu bestellen. Auch können die 
Mitarbeiterinnen Beratungen und Informationsgespräche weiterhin 
telefonisch bzw. online oder auch per mail durchführen. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer: 06261 842523 oder per 
E-mail an betreungsverein@neckar-oden wald-kreis.de.

Abfallwirtschaft des Neckar-Odenwald-Kreises
Die AWN/KWiN informiert: 
Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen
Die Wertstoffhöfe haben an den Faschenachtstagen eingeschränkt 
geöffnet. Bei der Anlieferung müssen die gültigen Corona-Schutz-
maßnahmen unbedingt beachtet werden: Alle Personen müssen 
eine Mund-Nasenbedeckung tragen, max. zwei Personen im Fahr-
zeug. Es gilt eine Zugangsbeschränkung von max. fünf Fahrzeu-
gen gleichzeitig auf dem Wertstoffhof, alle Personen achten auf den 
Mindestabstand von 1,5 m, auch beim Befüllen der Container. Mit 
Wartezeiten ist zu rechnen, während der Wartezeit darf das Fahr-
zeug nicht verlassen werden.
Die Öffnungszeiten:
Am Rosenmontag, 28. Februar 2022, hat das Zentrum für Entsor-
gung und Umwelttechnologie Sansenhecken (Z.E.U.S.) in Buchen 
ganztägig geschlossen. Der Wertstoffhof in Mosbach, Luttenbach-
talstr. 30, im Betriebsgelände der Fa. INAST auf dem Gelände der 
ehemaligen Neckartalkaserne hat am Rosenmontag von 8.30–12.00 
Uhr und von 14.00–16.30 Uhr geöffnet.
Am Faschingsdienstag, 1. März 2022, ist das Z.E.U.S. ganztägig ge-
schlossen. Der Wertstoffhof in Mosbach hat vormittags von 8.30–
12.00 Uhr geöffnet, ist aber nachmittags geschlossen. 
Der Wertstoffhof des DRK in Hardheim in der Querspange 6 ist an 
den Faschenachtsagen turnusmäßig geschlossen.
Ab Aschermittwoch, 2. März 2022, sind die Entsorgungsanlagen 
wieder regulär geöffnet. 
Sämtliche Öffnungszeiten sind wie üblich im Entsorgungskalender 
von AWN und KWiN zu finden, auf Seite 2.

Eckenberg-Gymnasium Adelsheim
Termine zur Schüleranmeldung in Klasse 5
Anmeldungen von Schülerinnen und Schülern für die Klasse 5 des 
neuen Schuljahres 2022/2023 nimmt das Eckenberg-Gymnasium 
Adelsheim am Montag, 7. 3. 2022, und Dienstag, 8. 3. 2022, von 8.00 
bis 16.00 Uhr sowie Mittwoch, 9. 3. 2022, von 8.00 bis 18.00 Uhr und 
Donnerstag, 10. 3. 2022, von 8.00 bis 17.00 Uhr entgegen. Wir bit-
ten um vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 06291-
270. Alternativ bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, die Anmelde-

unterlagen bis spätestens 10. 3. 2022 per Post, E-Mail oder Telefax 
zu senden. Bitte lassen Sie uns bzgl. der Anmeldung das Anmelde-
formular (Downloadbereich Homepage), die Geburtsurkunde (Fa-
milienstammbuch)/Kopie, die Empfehlung der Grundschule sowie 
„die Anmeldung an der weiterführenden Schule“ (Formblatt 3+4/
wird von der Grundschule ausgegeben) sowie einen Nachweis der 
Masernimpfung (Impfpass: 2 Kreuze) und evtl. eine Bestellung der 
Fahrkarte (mit Passbild) zukommen.

Ganztagsgymnasium Osterburken
Mit Schreiben des Kultusministeriums vom 03. Februar 2022 wur-
den auch für dieses Jahr die Anmeldefristen verlängert. Sie kön-
nen Ihr Kind nun vom Montag, den 07. März, bis Donnerstag, 10. 
März 2022, am GTO anmelden. Für das Schuljahr 2022/2023 ist die 
Anmeldung auch per E-Mail, per Fax, per Post oder fernmündlich 
möglich; dazu bieten wir Folgendes an:
•  Auf unserer Homepage können Sie den Schüleraufnahmebogen 

und die weiteren Anmeldeformulare herunterladen und bereits 
vorab ausfüllen: Downloads (bitte „Anmeldung“ auswählen) 

•  Die Anmeldung Ihres Kindes ist erst wirksam, wenn uns die Grund-
schulempfehlung (Blatt 3) im Original vorliegt. Deren Übermitt-
lung kann persönlich oder per Post vorgenommen werden. Eben-
falls erforderlich ist das „Formular für die Anmeldung“ (Blatt 4)

•  Alternativ können Sie einen persönlichen Anmeldetermin mit un-
serem Sekretariat vereinbaren (Tel: 06291 6408-0) Wir stellen für 
die Anmeldung entsprechende Zeitfenster zur Verfügung. Das Se-
kretariat ist an den Anmeldetagen wie folgt geöffnet: 

• o  Montag und Dienstag von 10.00 bis 16.00 Uhr
• o  Mittwoch von 8.00 bis 16.00 Uhr 
• o  Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!

Herzlichst, Regina Krudewig-Bartel

Platten- und Partyservice!

Schlossgasse 5, 74740 Adelsheim
Telefon 06291/1313 · www.metzgerei-uwe-goetz.de

Unser Rind- und Schweinefleisch beziehen 
wir von Bauern aus der Region.

Unsere SPARTÜTE am Dienstag:
2 magere Kotelett 
und 500 g Rotkraut

 nur 4,99 €

Hackfleisch gemischt 100 g 0.85 €

Frische Maultaschen eigene Herstellung 100 g 0.98 €

Rauchfrische Wiener 100 g 1.29 €

Deftiger Preßkopf 100 g 1.29 €

Feiner Tortellini-Salat 100 g 1.25 €

Original Schweizer Emmentaler 45 % Fett i. Tr.  100 g 1.96 €

mailto:betreungsverein@neckar-odenwald-kreis.de
http://www.gto.mos.schule-bw.de/joomlagto/index.php/aktuelles-menu/downloads-menu
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Bergstraße 16 · 74743 Seckach
Telefon (06292) 928975 · Telefax (06292) 928982
E-Mail: mail@koehler-holger.de · Mobil (01 76) 32 53 69 10

Unsere Leistungen für Sie:

� Kundendienst     � Sanitär- und Heizungsinstallation

� Badausstattung � Öl- Gas- Brennwerttechnik

� Pellets – Holz – Solar � Wärmepumpen

Holger Köhler · Installateur- und Heizungsbaumeister

Pizzeria La Calabrisella
Wettgasse 1 · 74743 Großeicholzheim

Telefon (0 62 93) 9 28 63 53
Dienstag–Freitag und Sonntag 11.00–13.30 Uhr

Dienstag–Sonntag 17.00–22.00 Uhr · Montag Ruhetag
     Angebot:  Familienpizza (40 cm)    

mit 4 Auflagen, 1 Fl. Cola, gem. Salat     16,00 €
Pizza Spinat-Mozzarella · Pizza Lachs je 7,00 € (30 cm)

Pizza Junior (30 cm) mit Salami, Vorderschinken, Mais, Spiegelei 7,00 €

Beachten Sie bitte
vor Ihrem Einkauf

die Anzeigen

unserer Inserenten.
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ANGEBOT
VOM 18.2. BIS 24.2.2022
Zarte RINDERROULADEN
auch fertig gefüllt nach Hausfrauenart   100 g 1,59 €
Magere SCHWEINESCHNITZEL     100 g 1,09 €
MORTADELLA mit Pfefferkörnern  100 g 1,19 €
Herzhaft-deftiger RÄUBERFLEISCHKÄSE     100 g 1,29 €
Feine, grobe oder Bärlauch-
DELIKATESSLEBERWURST  100 g 1,09 €
Aus eigener Herstellung: 

PFÄLZER SAUMAGEN  100 g 1,09 €
REISSALAT 100 g 1,09 €

Nur bei uns

aus eigener Schlachtung!

Schweine & Hähnchen von Maurer, Feßbach · Rind von Gehrig, Unterwittstadt

SPEISEPLAN vom 21.2.–25.2.2022
MO: HAUSGEMACHTE LASAGNE mit Blattsalat 5,99 €
DI: SCHNITZEL mit Pommes und Salat/Kartoffelsalat  5,99 €
MI:  SAURE NIERLE mit Spätzle 
 oder GRILLBRATEN mit Kartoffelsalat 5,99 €
DO:  GEFÜLLTER PAPRIKA mit Reis oder Bandnudeln  5,99 € 
FR:  RINDERGULASCH mit Spätzle  5,99 €

Mittagstisch täglich von Montag bis Freitag von 11.30 bis 13.00 Uhr
Besuchen Sie uns im Internet: www.metzger-maurer.de

AUCH
ZUM MIT-

NEHMEN!

Wir haben vom 28.02 - 05.03. in Merchingen geschlossen. 
Wir sind trotzdem wie gewohnt für Sie in unserer Filiale 
Adelsheim, im Dorfladen Jagsthausen und Rosenberg da.
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Quelle: www.sudoku-aktuell.de

 Sudoku
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Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die
BHKW Buchen GmbH

Jörg Specht · Betriebsleiter
Sansenhecken 1 · 74722 Buchen · Telefon 06281/562389

E-Mail j.specht@flohr.de

Stellenausschreibung
Die BHKW Buchen GmbH erzeugt
in seinem Biomasseheizkraftwerk
umweltfreundlich Strom und Wärme 
durch die CO2 neutrale Verbrennung von Rest- und Altholz. Die bei 
der Verbrennung entstehenden Schadstoffe werden durch die mo-
derne Rauchgasreinigung zuverlässig entfernt. Wir suchen Sie für 
einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz als

Elektriker, Industriemechaniker, 
Mechatroniker, Heizungsbauer (m/w/d)
Ihre wichtigsten Aufgaben:
•  Betreuung des Biomasseheizkraftwerks mit Kesselanlage   

sowie der weiteren Anlagenteile
•  Störungsaufklärung und -beseitigung
•  Durchführung bzw. Mitwirkung bei Instandhaltungs-   

und Wartungsarbeiten
•  Dokumentation von Betriebs- und Maschinendaten
Ihre Voraussetzungen:
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Bereitschaft zur Übernahme von Bereitschafts- und Wechsel-

schichtdiensten (Früh-, Spät- und Nachtschicht auch an den Wo-
chenenden und Feiertagen)

•  Führerscheinklasse B erforderlich, Erfahrung in Führung von Flur-
förderfahrzeugen (Gabelstapler) erwünscht

Was wir bieten:
Wir bieten einen langfristigen, sicheren und interessanten Arbeits-
platz, verbunden mit einer leistungsorientierten Vergütung in einem 
technisch geprägten Arbeitsumfeld.
Für weitere Informationen können Sie gerne unsere Homepage 
unter www.bhkw-buchen.de besuchen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und bieten Ihnen die Möglich-
keit, uns und das betriebliche Umfeld in einem persönlichen Ge-
spräch kennenzulernen.


